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Strafverbüssung in Form der Halbgefangenschaft, bzw. im Normalvollzug 

Urteil Nr. BK 2006 19 Strafgericht des Kantons Zug vom 18. Juni 2007 mit Vollzugsanordnung 
vom 21. Juli 2009: 1 Tag Ersatzfreiheitsstrafe infolge Uneinbringlichkeit der Busse 
Busse Fr, 100.00 , Kosten Fr. 3457.20 

Sehr geehrter Herr Witschi 

Vom Gesetzgeber ist vorgesehen, dass Sie den anstehenden Freiheitsentzug in Form der 
Halbgefangenschaft verbüssen. Dazu müssen Sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen, welche 
Sie dem beiliegenden Merkblatt entnehmen. Sollte die Halbgefangenschaft für Sie in Frage 
kommen, erwarten wir bis am 1. Oktober 2009 Ihre schriftliche Einwilligung und den Nachweis 
einer Beschäftigung gemäss Merkblatt. 

Ohne Ihre Stellungnahme innert Frist (inkl. Nachweis einer Beschäftigung gemäss Merkblatt) 
gehen wir davon aus, dass Sie auf den Vollzug in Form der Halbgefangenschaft verzichten, bzw. 
die entsprechenden Voraussetzungen dazu nicht erfüllen. In diesem Fall hat die Strafverbüssung 
im Normalvollzug stattzufinden, dies an folgendem Datum: 

Montag, 2. November 2009, 9:00 Uhr bei der Zuger Polizei an der Aa 4, 6301 Zug 

Können Sie im Falle einer Strafverbüssung im Normalvollzug die Strafe nicht zum oben fest-
gelegten Datum antreten, bitten wir Sie um rechtzeitige Mitteilung inklusive entsprechender 
Begründung mit Belegen. Zum Strafantritt sind diese Vorladung und ein gültiger Ausweis mitzu-
bringen. 

Bei unentschuldigtem Nichtantritt der Strafe im Normalvollzug erfolgt die polizeiliche Zuführung 
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Sollten Sie Ihre Bussen-/Geldstrafenausstände begleichen, würden sich der Strafvollzug, bzw. die 
Halbqefangienschaft erübrigen (Beilage Einzahlungsschein). 
Beachten Sie zudem, dass ebenfalls Gerichtskosten ausstehend sind. Falls diese Kosten nicht 
bezahlt werden, wird die Betreibung eingeleitet. 

 

Beilagen: 
- Merkblatt Halbgefangenschaft 
- Einzahlungsschein 
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